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, Aus dem Militdramtsblatt

N

Verfiigung des Eidgendssischen Militdrdepartements
tiber
ie Reparatur des Militdrschuhwerks
(Vom 1. Juni 1964)

Das Eidgendssische Militdrdepartement,
gestiitzt auf Artikel 12 der Verordnung vom 4. Januar 19571) {iber die Ausristung des Heeres
mit Schuhwerk,

im Einvernehmen mit dem Eidgendossischen Finanz- und Zolldepartement,

verfiigt:

1. Allgemeines
Artikel 1

1 Die Reparaturen am Militdrschuhwerk (Ordonnanz- und gleichwertiges Zivilschuhwerk)
werden durch die bei der Truppe dienstleistenden Schuhmacher und durch zivile Schuhmacher-
werkstdtten ausgefiihrt.

9

® Ausgangsschuhe diirfen weder durch die Truppenhandwerker noch durch zivile Schuhmacher-
werkstitten zulasten des Bundes repariert werden.

Artikel 2
! Die Aufgabe der Truppenschuhmacher beschrinkt sich auf fachtechnische Kontrollen, auf
Nachbenagelungsarbeiten und kleinere Reparaturen.

? Ubersteigt der Arbeitsanfall die Moglichkeiten der Truppenschuhmacher, stehen keine solchen
zur Verfligung oder handelt es sich um Neubesohlungen, sind die Reparaturen den zivilen
Schuhmacherwerkstitten zu tlibertragen.

Artikel 3

Die Reparatur von Ordonnanzschuhwerk gemiss Abschnitt 3 (ausgenommen Rekruten) und

von Militirschuhwerk gemiss Abschnirt 4 wihrend des Dienstes zulasten des Bundes ist nur

unter folgenden Voraussetzungen statthafr:

a) Durchfiihrung ciner griindlichen Kontrolle des Schuhwerks beim Diensteintrite;

b) keine Beanstandungen oder unverziigliche Behebung festgestellter Mingel zulasten des
Wehrmannes;

¢) Eintrag des Konrtrollergebnisses im Dienstbiichlein.

B MA 57/9; 61/204.
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Artikel 4

Ordonnanzschuhe, an denen Material- oder Fabrikationsfehler festgestellt oder vermuter werden,
sind etikettiert mit Dienstbiichlein dem nichstgelegenen Zeughaus zuzustellen.

Artikel 5

1 Fiir ausserordentliche Schiden am Schuhwerk, die mit einem dienstlichen Unfalle oder mit
dem Vollzug eines Befehls in unmittelbarem Zusammenhang stehen, richtet der Bund dem
Geschddigten eine angemessene Entschidigung aus,

2 Das defekte Schuhwerk ist mit einem Bericht des Truppenkommandanten {iber die Ursache
der Beschidigung dem Zeughaus zu tibergeben,

2. Reparaturen durch zivile Schuhmacherwerkstitten

Artikel 6

Reparaturauftrige sind an solche Schuhmacher zu vergeben, die den Ausweis zur Ausfihrung
von Reparaturarbeiten an Ordonnanzschuhwerk besitzen. Steht am Standort der Truppe und
in der Umgebung kein Ausweisinhaber zur Verfligung, so kénnen ausnahmsweise andere quali-
fizierte Schuhmacher bertcksichtigt werden,

Artikel 7
1 Der Ausweis zur Ausfithrung von Reparaturarbeiten an Ordonnanzschuhwerk wird von der
Kriegsmaterialverwaltung abgegeben an:

a) Schuhmachermeister, die im Besitze des eidgenossischen Meisterdiploms fiir Schuhmacher sind;

b) Schuhmacher, die einen Kurs fiir Militarschuhreparaturen mit Erfolg bestanden haben. Zu
diesen Kursen werden nur Schuhmacher zugelassen, die als solche in einer eigenen Schuh-
reparaturwerkstitte titig sind oder einem zivilen Schuhreparaturbetrieb als Leiter vorstehen.

2 Die Kriegsmaterialverwaltung fiihrt ein Verzeichnis liber die Inhaber des Ausweises, welches
bei den Zeughausverwaltungen und Schulkommandanten zur Einsicht aufliegt.

3 Die Kurse fir Militdrschuhreparaturen werden in der Schweizerischen Schuhmacher-Zeitung
ausgeschrieben.

* Bei unfachgemissen Reparaturarbeiten oder bei Uberschreitung der Tarifpreise kann dic
Kriegsmaterialverwaltung den Ausweis entziehen.

Artikel 8

L Die Reparaturen sind in der Regel in der Werkstart des Schuhmachers vorzunehmen.

2 Nachbenagelungen konnen in der Truppenunterkunft ausgefiihrt werden, sofern geeignete
Riumlichkeiten zur Verfligung stehen.

Artikel 9

1 Die Truppe hat die Schuhe rechtzeitig zur Reparatur zu lbergeben, damit diese fachgemiiss
und wihrend der normalen Arbeitszeit ausgefithrt werden kann.

2 In Ausnahmefillen, die keinc andere Moglichkeit offenlassen, sind die Truppenkommandanten
berechtigt, den zivilen Schuhmacherwerkstdtten die Leistung von Uberzeitarbeit zu bewilligen.
Solche Bewilligungen missen schriftlich erteilt werden und die Unterschrift des Truppen-
kommandanten tragen. Die Bewilligungen sind den Rechnungen beizulegen. Die Zuschlige fiir
Uberzeitarbeit bilden einen Bestandteil des Anhanges dieser Verfiigung.
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Artkel 10

Fiir die Nachbenagelungen sowie fiir kleinere Reparaturen an Gummiabsitzen und Gummi-
sohlen stellt die Truppe die erforderlichen Nigel beziechungsweise Gummistreifen aus den
Armeebestinden kostenlos zur Verfligung und lberwacht deren bestimmungsgemiasse Verwendung.

Artikel 11

1 Der Feldweibel beurteilt, wenn moglich im Beisein des zivilen Schuhmachers, die vorzuneh-
menden Schuhreparaturen und erteilt die entsprechenden Reparaturauftrige mit Formular 28.5.

2 Bei griosseren Reparaturen (z. B. Neubesohlungen muss der Reparaturauftrag die Namen der
Schuhbesitzer enthalten. Fiir Nachbenageiungen und kleine Reparaturen gentigt die Angabe
der Paarzahl.

Artikel 12

1 Fir die Berechnung der Reparaturabeiten ist der Tarif im Anhang dieser Verfiigung mass-
gebend.

% Die Ausfihrung von Arbeiten im Stundenlohn, fiir welche besondere Tarifpositionen mit
Maximalpreisen bestehen, ist unzulissig.

Artikel 13

Fiir die Rechnungsstellung ist das Formular 28.5 zu verwenden, das als Reparaturaufrrag dient.

3. Reparaturen durch zivile Schuhmacherwerkstitten
in Rekruten-, Unteroffiziers-, Fourier-, Feldweibel-, Stabssekretir-, Offiziers-
und Fliegerschulen sowie in Kursen, die einen Bestandteil dieser Schulen bilden.

Artikel 14

1 In Rekruten-, Unteroffiziers-, Fourier-, Feldweibel-, Srabssekretir-, Offiziers- und Flieger-
schulen sowie in Kursen, die einen Bestandteil dieser Schulen bilden, iibernimmt der Bund alle
Reparaturkosten am Ordonnanzschuhwerk einschliesslich Neubesohlungen.

% An Wehrminner, die in solchen Schulen und Kursen Wiederholungskurse oder Ergidnzungs-
kurse bestehen, darf nur die Entschidigung gemiss Artikel 17 und 18 ausgerichtet werden.

3 Ordonnanzschuhwerk, das fiir Rekruten besohlt werden soll, ist mit dem Dienstbiichlein dem
Zeughaus zur Begutachtung zu unterbreiten, Ist die Besohlung berechtigt, bescheinigt dies die
Zeughausverwaltung auf dem Reparaturauftrag.

Artkel 15

1 Bei der Verteilung der Arbeitsauftrige sind die am Standort der Truppe und in der Umgebung
ansdssigen Schuhmacher mit Ausweis gleichmiissig zu beriicksichtigen.

2 In der Regel ist in Rekrutenschulen fiir jede Einheit ein Schuhmacher zu bezeichnen.

Artikel 16

1 Die auf Kosten des Bundes ausgefiihrten Besohlungen sind durch den Rechnungsfithrer im
Dienstblichlein einzutragen.

2 Es ist der Truppe untersagt, beschlagenes Ordonnanzschuhwerk zulasten der Dienstkasse mit
Gummisohlen versehen zu lassen.
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4. Reparaturen in Wiederholungs-, Erginzungs- und andern Kursen
Artikel 17

In Wiederholungs-, Erginzungs-, Landsturm- und andern Kursen von mindestens 13 Tagen
Dauer diirfen nur die wihrend des Dienstes entstandenen kleinen Schiden am Militdrschuhwerk
bis hochstens 5 Franken je Wehrmann fur 1 oder 2 Paar Schuhe zusammen zulasten des Bundes
behoben werden. Die Mehrkosten fallen zulasten des Wehrmannes.

Artikel 18

! Ist die Behebung der im Dienst entstandenen Schiden nicht vor der Entlassung méglich,
kann dem Wehrmann eine Entschidigung bis zu dem in Artikel 17 genannten Betrag fir 1 Paar
oder 2 Paar Schuhe zusammen ausbezahlt werden. Die Kosten der gemiiss Artikel 17 wihrend
des Dienstes bereits zulasten des Bundes ausgefiihrten Reparaturen sind mic zu beriicksichtigen
und diirfen zusammen mit dem auszuzahlenden Betrag den Hochstansatz nicht tbersteigen.
Sammelauftrige (nur Angabe der Paarzahl) gemiss Artikel 11, Absatz 2 fallen nicht in Betracht.

o

Fiir die Bestimmung der Entschidigung ist wenn moglich ein Schuhfachmann beizuzichen.
a

Der Wehrmann ist verpflichtet, die Reparatur sofort nach der Entlassung ausfithren zu lassen.

Der ausbezahlte Betrag ist durch den Rechnungsfithrer im Dienstbiichlein einzutragen.

5. Schlussbestimmungen
Artikel 19

Die Kriegstechnische Abteilung erldsst im Einvernehmen mic der Kriegsmaterialverwaltung die
fachrechnischen Vorschriften fiir die Reparatur von Ordonnanzschuhwerk.

Artikel 20
! Diese Verfiigung tritt riickwirkend auf den 1. Mai 1964 in Krafr.
2 Mit threm Inkraftereten sind alle thr widersprechenden Vorschriften aufgehoben, insbesondere

die Verfligung des Eidgenossischen Militdrdepartements vom 30. Dezember 19601) iiber die
Reparatur des Militdrschuhwerks mit Anhang.

Eidgendssisches Militirdepartement
P. Chaudet

1y MA 60/197.
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Anhang

zur Verfiigung des Eidgendssischen Militdrdepartements
vom 1. Juni 1964 iber die Reparatur des Militdrschuhwerks

Tarife

Die nachfolgend aufgefiihrten Tarifpositionen gelten als Maximalpreise. Sie basieren auf Kal-
kulationen, die zusammen mit dem Schweizerischen Schuhmachermeisterverband festgelege
wurden.

[n simtlichen Preisen sind die Unkosten, der Verdienst und die WUST inbegriffen.

Positi A B C D
Ofs\jrl.on Art der Reparatur Beschlag MC Stiefel FHD
|
Dic  Schuhreparaturkosten diirfen  pro
Paar nicht iibersteigen (ohne Uberzeit-
zuschlag) 43.— 42.— 42— 35.—
1 Ledersohlen und Absitze flecken
a | — inkl. Beschlag I*¥ (FHD ohne Beschlag)
per Paar 29.60 16.40
b | - inkl. Beschlag IT* per Paar 28.50
¢ | — inkl. Beschlag IIT* bzw. IV* per Paar 24.60 24.60
2 Ledersohlen allein
a | — inkl. Beschlag I* (FHD ohne Beschlag)
per Paar 21.60 12.30
b | - inkl. Beschlag IT* per Paar 20.50
¢ | — inkl. Beschlag III* bzw. IV¥ per Paar 18.10 18.10
3 Zuschlag fiir Ledersohlen bis 1 ¢m unter
den Absatz per Paar 6.30 6.30 5.40
4 Lederabsitze flecken
a | — inkl. Beschlag I* bzw. IT* (FHD ohne
Beschlag) per Paar 8.40 4.30
b | = inkl. Beschlag IIT* bzw. IV* per Paar 7.— rES
5 Lederabsdtze inkl. Aufbau
a | - inkl. Beschlag I* bzw, 1I* (FHD ohne
Beschlag) per Paar 14— 10.90
b | — inkl. Beschlag ITI* bzw. IV¥ per Paar 12.60 | 12.60
6 Lederunterflecke 3 mm per Stiick —.70 —.70 —.65
7 Halboberflecke aus Leder ohne Beschlag
per Stiick | 230 2.30 1.80
8 Gummisohlen und -absitze Typ «KTA» ]
bzw. FHD per Paar 29.30 29.30 24.—
9 Gummiabsitze Typ «KTA» bzw. FHD
per Paar 8.90 8.90 7.—
* Die Nigel sind durch die Truppe zu
liefern.
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Position ) A B C D
Nr, Artider epairaiul Beschlag MC Sticfel FHD
10 Gummistiicke aus braunen Streifen fir
Absdrze und Spitzen durch Schuh-
macher gelicfert per Paar 3.50
11 Gummisticke aus «M»-Streifen fir Ab-
sitze und Spitzen durch Truppe ge-
liefert per Paar 2.90 2.90
12 Sohlen- oder Zehenstiicke aus Leder ohne
Beschlag
a | — mittlere Grosse per Stlick bis 3.50 3.50 2.80
b | — grossc per Stlick bis 5.20 5.20 3.70
12 Halbuntersohlen aus Leder, geklebt und
nachbefestigt per Paar 6.10 6.10 6.10 4.80
t 14 Untersohlenstiicke geklebt und nachbe-
festigt per Stlick bis 2.10 2.10 2.10 2.10
15 Gummiuntersohlen bis unter den Absatz,
3 mm dick per Paar 5.10 5.10 3.90
16 Rahmen aus Leder geklebt und nachbe-
festigt per cm —.05 —.05 —.05 —.05
per Paar hochstens 3.80 3.80 3.80 3.30
17 Rahmen aus Leder handeingestochen
per cm —.13 —.13
per Paar hochstens 4.20 4.20
18 Doppeln des Bodens bis Gelenk
per Paar 1.90 1.90 1.90 1.60
19 Doppeln des Bodens bis Absate
per Paar 2.50 2.50 2.50 2.10
20 Diverse Schaft- und Bodenreparaturen
a | Flickerei nach Zeit, inkl. Marterial
pro Minute —.14 —.14 —.14 —.14
(Niharbeiten mit Maschine Pos. 31)
per Paar hochstens 4.20 4.20 4.20 4.20
b | Nachkleben losgeléster Gummisohlen
pro Minute —.14 —.14 —.14
pro Schuh hochstens 4.20 4.20 4.20
21 Riester aus Chromrindleder ohne Nih-
arbeit
a | — mittelgrosse per Stiick bis 2.90 2.90 2.90 2.90
b | - grosse per Stiick bis 3.20 3.20 3.20 3.20
22 Fersenfutter Kalb/Ziege, ohne Niharbeit
per Stuck 2.50 2.50 2.50 2.50
23 Vorderkappen aus Chromoberleder
a | - mittelgrosse, geklebt ohne Niharbeit
per Stiick bis 4.20 4.20 4.20 3.40
b | - grosse, geklebt ohne Niharbeit
per Stiick bis 4.90 4.90 4.90 4.20
24 Zuschlag fir das Handnihen der Vorder-
kappen auf dem Sohlenrand
per Stiick 1— 1.— 1.— 1.—




Position

Nr.

Art der Reparatur

A
Beschlag

Stiefel

D
FHD

25

26

27

29

30

31

32

33

34

36

Winterriemen aus Chromoberleder inkl.

Niharbeiten

— ganze (inkl. Schlaufe)  per Stiick
— nur Stiicke (je nach Grosse)
per Stlck bis
- Stiicke iber 20 cm lang an Stiefeln
Zuschlag pro cm

Nicthaken Typ «Mb», inkl. Nieten ersetzen
per Stiick
Osen erserzen per Stiick

Stiefelstrippen inkl. Niharbeiten
per Stiick
- Ausweiten und Lingen per Paar
~ Ausweiten der Stiefelrohre
per Paar
Beurteilen vorzunehmender Reparaturen
im Beisein des Feldweibels
pro Stunde
pro Minute .
Wegentschidigung, sofern notwendig,
Werkstidtte — Truppenstandort, pro Tag
hdchstens 1 Stunde pro Stunde
pro Minute

Niharbeiten mit Maschine ink!, Maschi-
nenabniitzung und Material

pre Stunde
pro Minute
per Paar héchstens

Nachbenagelungen (Nigel durch die
Truppe gelieferr) pro Stunde
pro Minute

Richtpreise fiir Arbeitslohn bei Ersatz

von

5 Kappennigeln 48/4 35 mm Fr. 1.20
5 Kappennigeln 32/4 14 mm Fr.-70
10 Muggern 16/4 11 mm Fr.-70
10 Lappennigeln 14/4 8,5 mm Fr.-70
4 Tricouni 6 M Fr.1.20

Ersatz von Stossplatten an
Kavallerie-Stiefeln
Platten durch den Schuhmacher geliefert
per Stiick

Entschidigung fiir Schuhnigel und Gum-
mistreifen «KTA», sofern durch die
Truppe nicht erhiltlich:

Firstkappennigel 48 /4 35 mm

per 50 Stiick
Firstkappenniigel 32/4 14 mm

per 50 Stiick
Mugger 16 /4 11 mm oder
Lappenniigel 14/4 8,5 mm per 100 Stiick

—.20
—.10

7.20
—12

9.90
—.16
4.20

7.20
—.12

2.25
1.85

1.05

3.30

3.10

—.20
—.10

7.20
—. 19

9.90
—.16
4.20

3.10

—.16

1.80
3.20

2.20

9.90
—.16
4.20

7.20

—.50

1.05

3.30

3:1@

—.2C
—.10

2.70

7.20
—.12

9.90
—.16
4.2C




Entschidigung fiir Werkstatthentitzung durch Truppenhandwerker:

gemidss Anhang VR, Ziffer 28

Pro Arbeitsplatz und -tag

Allfillig verwendete Fournituren sind besonders in Rechnung zu stellen.

Vorschriften fiir die Reparatur des Militdrschuhwerks

Position e A B C D
Nr. Art der Reparamr Beschlag MC Stiefel FHD
37 Tricouni 6 M per Stick — .40
38 Gummistiicke aus «KTA»-Streifen

per Paar —.90 —.90
39 Uberzeitzuschlige:
(nur mit Bewilligung gemdss Art. 9 dieser Verfligung zuldssig)
Montag [ Ireitag 19—22 Uhr
25 9% pro Stunde Fr. 1.80
| Mentayg /Samstag 22—7 Uhr
50 % pro Stunde Fr. 3.60

Schuhwerk, das nicht mehr feldtichtig instandgestellt werden kann, darf nicht «zu Lasten des
Staates» repariert werden. Der Zustand der Schuhe ist deshalb vor der Reparatur griindlich zu
priifen; im speziellen ist den Schweiss- und Nagelkorrosionsschiden besondere Beachtung zu

schenken.

Im allgemeinen darf Schuhwerk mit den nachfolgend angegebenen Schiden nicht mehr besohlt

werden:

a) wenn das Oberleder sehr hart ist und durch eine griindliche Nachbehandlung nicht mehr
weich gemacht werden kann, Risse aufweist oder schon stark geflickt ist.

b) wenn die Brandsohlen stark verschwitzt, morsch sind oder sogar Briiche aufweisen, so
dass die Bodenbefestigung nicht mehr gewihrleister ist,

Die Instandstellung gilt dann als feldtiichtig, wenn das Schuhwerk durch die Reparatur

- auf lingere Zeit wasserdicht gemacht werden kann und

~ bei Neubesohlungen eine mehrmonatige Tragdauer gewihrleister wird.

Der Schuhmacher ist fiir die zu Lasten Staat ausgefiihrren Reparaturarbeiten verantwortlich.
Ganz besonders ist den Gummiklebungen die grosste Beachtung zu schenken, indem diese bis

an den Rand vollstindig und dauerhaft sein miissen.

416




	Aus dem Militäramtsblatt : Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements über die Reparatur des Militärschuhwerks

